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Allgemeine Verfügungen.

Bekanntmachung ,
^

betreffend

die Nermndmlg vo« Frachlbrikf -Fomslark«.
Durch Bekanntmachung vom 1 . November 1899 (Zentralbl . S . 366 ) wurde bestimmt ,

daß die in den Anlagen 6 und I) der Verkehrs -Ordnung für die Eisenbahnen Deutschlands
vom 15 . November 1892 vorgeschriebenen Frachtbrief -Formulare auch nach Einführung der
neuen Eisenbahn - Verkehrsordnung vom 26 . Oktober 1899 (Reichs -Gesetzbl . S . 577 ff .) noch
bis zum 31 . Dezember 1900 einschließlich verwendet werden dürsten .

Da noch jetzt größere Bestände von den alten Formularen vorhanden sind, so wird die
Frist für deren Aufbrauch hierdurch bis zum 31 . Dezember 1901 einschließlich erstreckt.

Berlin , den 11 . Februar 1901 .

Der Präsident des Reichs- Eisenbahn -Ämtes .
Lchulz .

- i— .. .

Nr . 22421 . 0 .

Vorstehendes wird unter Aufhebung der Verfügung Nr . 15261 . 0 . von 1901 (V .Bl . Nr . 8)
bekannt gegeben .

Den Druckereien , die zum Druck von Frachtbriefen mit dem Stempel der badischen Eisen¬
bahnverwaltung ermächtigt sind , sowie den sonstigen Interessenten ist hiervon mit dem Anfügen
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Kenntniß zu geben, daß vom 1 . Januar 1902 ab alle Frachtbrief-Formulare zu Eisenbahn-
sendungen nicht mehr verwendet werden dürfen.

Karlsruhe, den 16 . Februar 1901 .
Kroßtzerzogkiche Koneraldirektion der Staatseissntzatzneu .

I - V .

Schulz.

Sonstige "Bekanntmachungen .
Zischt«,.

Nr . 18613 . L . Nach einer mit den Kaiserl . Ober¬
postdirektionen Karlsruhe und Konstanz getroffenen Verein¬
barung wird künftighin den größeren Stationsämtern durch
die am gleichen Orte befindlichen Postanstalten eine Ueber-
sicht der Postbeförderung mit der Eisenbahn (Postbericht )
zum Aushang zugehen.

Diese Postberichte , die bei jedem Fahrplanwechsel neu
zur Ausgabe gelangen , werden erstmals den betr . Stations¬
ämtern für den gegenwärtigen Winterdienst zugestcllt und
sind in den Bahnhöfen an leicht ins Auge fallender Stelle
zum Anschlag zu bringen .

Die während der einzelnen Fahrplanperioden eintreten¬
den Aenderungen werden den Stationsämtern von der
Postverwaltnng jeweils initgetheilt und sind die Postberichte
hiernach stets richtig zu stellen.

Zrkis«hrtmsr» .
Nr . 21417 . Zur deutschen Freikartenliste vom

1 . Mai 1900 ist die 9 . Beränderungsnachweisung erschienen;
dieselbe wird den betreffenden Dienststellen alsbald k. H.
zugehen .

Mtlliuthnse - Kremst.
Nr . 20064. L . Zu den Vorschriften für die Kontrole

der Fahrgeschwindigkeit mittelst auf der Bahnstrecke ange¬
brachten Kontaktapparate ist ein Deckblatt erschienen, welches
den Dienststellen in der erforderlichen Anzahl zugehen wird.

Die Dienststellen haben dasür zu sorgen, daß dieses
Deckblatt in die dem Personal übergebenen Vorschriften
eingeklebt wird.

Kiffen- ««> KechuNUgsmese«.
Nr. 20866 . L . Im Hinblick aus die demnächst statt¬

findende allgemeine Heimzahlung der Dienstkautionen werden
die in Betracht kommenden Dienststellen und Beamten auf
die Bestimmungen unter § 12 Absatz 3 der landesherrlichen
Verordnung vom 24. Dezember 1896 — Verordnungsblatt
Nr . 21 vom Jahr 1897 — aufmerksam gemacht, wonach,
wenn der Kautionsschein in Verlust gerathen ist, die Heim¬
zahlung entweder gegen eine vom Kautionssteller beizu-
bringende schriftlicheUngiltigkeitserklärung angeordnet , oder
eine gerichtliche Kraftloserklärung verlangt werden kann .
Um eine Verzögerung in der Auszahlung der Kantions¬
beträge thunlichst zu vermeiden , haben die Beamten, die sich
in solcher Lage befinden, alsbald durch Vermittlung ihrer
Vorgesetzten Dienstbehörden Anzeige an Großh . Eisenbahn
Hauptkasse zu erstatten, welche diese Anzeigen an Großh.
Anwrtisationskaffe zur entsprechenden Antragstellung weiter¬
leiten wird .

Die Bezirks- bezw. Lokalstellen haben sämmtlichen
unterstellten kantionspflichtigen Beamten von dieser Ver¬
fügung Eröffnung zu machen.

Nr . 21297 . L. Nach einer Anzeige der Großh . Ver-
kehrskontrole II haben sehr viele Stationen irriger Weise
sämmtliche Eil - und Stückgutfrachtkarten der deutschen Ver¬
kehre aus dem laufenden Monat am 10 . d . M. eingesandt .
Es wird daher die Verfügung Nr . 1925. L ., V .Bl . Nr . 2
l. I . mit dem Bemerken in Erinnerung gebracht, daß die
genannte Dienststelle angewiesen ist , bei abermaligen Zu¬
widerhandlungen gegen die gedachte Anordnung Mahn¬
gebühren zu erkennen.
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